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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen 
Patents 0 103 040 (Anineldenummer 82 108 455.5). 

Anspruch 1 dieses Patents lautet: 

"Fernschalter mit elner Empfangs- und Steuerelektronik und 

mindestens einer elektromagnetisch betätigten Schalt-

strecke sowie mit AnschluBelementen, die mit Netzleitungen 

zu verbinden sind, wobei diese Verbindurig einerseits zur 

Stromversorgung des Fernschalters dient und andererseits 

dem Fernschalter der Netzspannung uberlagerte träger-
frequente Fernsteuersignale zuführt, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Fernschalter mindestens ein weiteres 

AnschluBelement (5) besitzt, über das ein Ein/Aus-

Spannungsimnpuls zuführbar ist, der abwechselnd zum Em-

oder Ausschalten der Schaltstrecke führt und/oder der 

Fernschalter mindestens ein weiteres AnschluBelement (7) 

besitzt, über das ein Haltesignal zuführbar ist, das die 

Schaltstrecke nur schlieSt, solange es anhiegt und daB der 

Fernschalter mit einem von Hand zu bedienenden Steuer-

schalter (4) ausgestattet ist, durch den der Fernschalter 

je nach Schaltstellung auf "Em" oder "Aus" oder auf 

Steuersignal ("Auto") schaitbar ist, wobei das Steuer-

signal der Ein/Aus-Spannungsimnpuls oder das Haltesignal 

oder das trägerfrequente Fernsteuersignal ist." 

Die weiteren Ansprüche 2 bis 10 sind auf Anspruch 1 

rückbezogen. 

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat gegen die 

Patenterteilung einen zulässigen Einspruch eingelegt und 

den Widerruf des Patents wegen mnangeinder erfinderischer 

Tätigkeit seines Gegenstandes beantragt. Zur Stützung 

ihres Vorbringens hat sie auf druckschriftliche Vorver- 
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öffentlichungen, insbesondere auf den sich aus den 
Dokumenten 

Dl: catalogue distribution HT/BT, Juni 1981, der Firma 
Merlin-Germ, Seiten 34 und 107 

D2: EP-A-50 301 

ergebenden Stand der Technik hingewiesen. 

Der Einspruch 1st durch Entscheidung der Einspruchs-
abteilung vom 31. März 1988 zurückgewiesen worden. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 
18. Mai 1988 Beschwerde erhoben. Die entsprechende Gebühr 
wurde am gleichen Tag entrichtet und die Beschwerde-
begründung am 21. Juli 1988 eingereicht. 

Die Beschwerdeführerin hat in der besagten Begründung 
weitere Dokumente zum Stand der Technik genannt, ins-
besondere auch auf den Inhalt des Dokuments 

D3: US-A-3 558 902 

hingewiesen. 

Es wurde am 3. April 1990 inündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der ange-
fochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen 
Patents in vollein Umfange. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurück-
zuweisen und das Patent in ungeãnderter Form, hilfsweise 
aber auf der Grundlage eines wâhrend der znündlichen Ver-
handlung eingereichten neuen Anspruchs 1 aufrechtzuer- 
halten. 
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Der den Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin bildende neue 
Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Fernschalter mit einer Empfangs- und Steuerelektronik und 
inindestens einer elektromagnetisch betatigten Schalt-
strecke sowie mit AnschluBelementen, die mit Netzleitungen 
zu verbinden sind, wobei diese Verbindung einerseits zur 
Stromversorgung des Fernschalters dient und andererseits 
dem Fernschalter der Netzspannung uberlagerte träger-
frequente Fernsteuersignale un Bereich von 30 kHz bis 
einigen hundert kHz zuführt, gekennzeichnet durch folgende 
Merkmale: 

Der Fernschalter besitzt mindestens ein weiteres AnschluB-
element (5), über das xnittels eines an Phase (L) liegenden 
monostabilen Tasters (23) ein EIN/AUS-Spannungsinipuls 
zuführbar ist, der abwechselnd zum Em- oder Ausschalten 
der Schaltstrecke führt, 

der Fernschalter besitzt mindestens ein weiteres AnschluB-
element (7), über das mittels eines an Phase (L) liegenden 
bistabilen Schalters (24) ein Haltesignal zuführbar ist, 
das die Schaltstrecke nur schlieSt, solange es anliegt, 

der Fernschalter ist mit eineni von Hand zu bedienenden 
Steuerschalter (4) ausgestattet, durch den der Fern-
schalter je nach Schaltstellung auf "EIN" oder "AUS" oder 
auf Steuersignal "AUTO" schaitbar ist, wobei das Steuer-
signal der "EIN/AUS-Spannungsimpuls oder das Haltesignal 
oder das trägerfrequente Fernsteuersignal ist, 

der Fernschalter ist mit einem Gehâuse (1) für den Reihen-
einbau ausgestattet und weist auf einer Gehäuseoberseite 
(la) inindestens einen Codierschalter (2, 3) zur Wahi des 
Empfangscodes und den Steuerschalter (4) auf." 

02127 	 . 
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Zur Stützung ihres Antrags trug die Beschwerdeführerin un 
wesentlichen folgendes vor. 

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 unterscheide sich 
von dein aus (D3) bekannten Fernsteuerschaiter dadurch, daB 
er mit einem von Hand zu bedienenden Steuerschalter (4) 
ausgestattet ist, durch den er je nach Schaltstellung auf 
"Em" oder "AUs" oder "Auto" (= Fernsteuerbetrieb) schalt-
bar ist. Ein derartiger Steuerschaiter ist jedoch bei dein 
aus (Dl) bekannten Fernschalter J/N der Firma Merlin-Germ 
vorhanden und dient dort dem gleichen Zweck. AuBerdein 
kennt man aus (D2) eine elektronische Schaltung zur 
Steuerung eines bistabilen Relais, bei der ein mono-
stabiles Signal an einen Eingang (P1), Spannungsimpulse an 
einen Eingang (P2) oder ein Haltesignal an einen Eingang 
(P3) angelegt werden kännen. In Angesicht dessen bedarf es 
keines erfinderischen Zutuns des Fachmanns, uin zu dem 
beanspruchten Gegenstand zu gelangen. 

Die Beschwerdegegnerin vertritt im wesentlichen die 
folgende Auffassung: 

Aus der Entgegenhaltung (D3) sind ein Fernschaiter nach 
Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 sowie ein manuell 
betàtigbarer Ein/Aus-Schalter, mittels dessen vor Ort die 
Em- oder Ausschaltung einer Belastung möglich ist, 
bekannt. In den Schaltstellungen "Em" und "Aus" können 
jedoch Fernsteuerimpulse über das Netz eintreffen, weiche 
die Schaltstrecke in den jeweils inversen Schaltzustand 
steuern können. Nach der Lehre des Streitpatents soil dies 
aber ausgeschiossen sein, da den von Hand und vor Ort 
einstellbaren Ein/Aus-Schaltstellungen absolute Priorität 
eingeräuint ist. Die von fern über AnschluBelemente em-
treffenden Fernsteueriinpulse sollen deshaib Wirkung aus-
schlieBlich in einer separaten Schaltsteliung "Auto" ent-
falten kônnen. AuBerdem hat der bistabile Schalter (24) 
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des im Streitpatent beschriebenen FernschalterS eine 
andere Funktion als die bistabile Kippschaltung in den 
Figuren 5 bzw. 10 des Dokurnents D3. 

Die Entgegenhaltung (D2) betrif ft eine Treiberschaltung 

und läge deshaib gattungsmäl3ig vällig neben dern Streit-

patent. 

Im ubrigen hat die Beschwerdegegnerin geltend geinacht, daB 

es sich bei (Dl) of fenbar urn "Rundsteuertechnik" handele, 

die üblicherweise Tonfrequenzen als Trägerfrequenzen ver-

wende. Der Gegenstand des Patentes beziehe sich jedoch auf 

Fernsteueranlagen, die hochfrequente Trägerfrequenzen, in 

der Gr6i3enordnung von z. B. 30 bis 140 kHz, verweriden. 

(Dl) sei daher als fernerliegender Stand der Technik 

anzusehen. Während der mündlichen Verhandlung hat die 

Beschwerdegegnerin zur Stützung ihrer Auffassung auf 

einen Artikel von J. Gabel mit dein Titel "Datenübertragung 

un Elektro-Installationsnetz" (Koininunikationstechnik, 
Bd. 104, Heft 16, 1983, S. 829-834), einen Artikel von 

H. Pichier mit dent Titel 'tDatenübertragung auf Licht-

netzen" (Elektronikschau 7/84, S. 30-35) und die Druck-

schrift Nr. D SI 711 31 D der Firma Brown Boveri mit dern 

Titel "Dritte Generation elektronischer Tonfrequenz Rund-

steuereinpfänger" hingewiesen. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Neuheit 

2.1 	Das Dokument (Dl) bezieht sich auf einen Schalter mit 

Anschlul3elernenten, die mit Netzleitungen zur Strom-

versorgung des Schalters zu verbinden sind - siehe Schalt- 

02127 	 . . 
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bud des Schalters J/N auf Seite 107, sowie Verbindungs-

anweisungen (vgl. "raccordement") auf Seite 34. 

Der besagte Schalter 1st auf Schaltstellungen "Em", "Aus" 

und "Auto" - vgl. "position marche forcée", bzw. "position 

arrét", bzw. "position automatique" - schaitbar. Den 

Angaben, daB die Wahi der Schaltstellung von der Front-

seite aus getroffen wird und daB der Schalter in der 

Stellung "Em" von I-land geschaltet ist, entnim!nt man 

weiter, daB diese Wahi über einen von Hand zu bedienenden 

Steuerschalter erfolgt - siehe Gebrauchsanweisungen auf 

Seite 107. 

Den genannten Gebrauchsanweisungen nach, wird der Schalter 

J/N bei Schaltstellung "Auto" während der Nachtstunden 

automatisch gesteuert - siehe zweiten Punkt - während, bei 

Schaltstellung "Aus", seine Stromversorgung ausgeschaltet 

ist, wobei die Fernsteuerung des Stroinnetzes - vgl. 

"télécommande EDF" - untätig bleibt - siehe ersten Punkt. 

Man folgert daraus, daB die Fernsteuerung bei Einpfang von 

der Netzspannung uberlagerten Fernsteuersignalen erfolgt, 

daB der Schalter J/N als "Fernschalter" zu bezeichnen ist, 

und daB die oben erwähnten Anschlui3elemente sowohi zur 

Stroinversorgung des Fernschalters als auch zur Zufuhrung 

von Fernsteuersignalen dienen. 

SchlieBlich hat der Vertreter der Beschwerdeführerin 

während der mUndlichen Verhandlurig bestàtigt, daB die der 

Wechselspannung des Stroinnetzes EDF überlagerten Fern-

steuersignale zum Em- bzw. Ausschalten trägerfrequente 

Signale sind, und daB der Fernschalter J/N mit einer 

Empfangs- und Steuerelektronik sowie elektromagnetisch 

betätigten Schaltstrecken versehen 1st. Der Vertreter der 

Beschwerdegegnerin hat die Richtigkeit dieser Angaben 

nicht bestritten. 

02127 	 . . ./. 
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2.2 	Das Neue des patentierten Gegenstandes gegenüber dem dem 

• Katalog Merlin-Gerin entnehmbaren Stand der Technik 
besteht mithin darin, daB der Fernschalter mindestens em 
weiteres AnschluBelement besitzt, über das ein Ein/Aus-

Spannungsintpuls zuführbar 1st, der abwechselnd zum Em-

oder Ausschalten der Schaltstrecke führt und/oder 

inindestens ein weiteres AnschluBelexnent besitzt, über das 

ein Haltesignal zuführbar 1st, das die Schaltstrecke nur 

schlieSt, solange es anhiegt. 

	

3. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

3.1 	Aus der Entgegenhaltung (D3) 1st ein Fernschalter mit 

einer Empfangs- und Steuerelektronik bekannt, der mittels 

der Netzspannung überlagerter trägerfrequenter Fernsteuer-

signale steuerbar ist - siehe: Figuren 2, 5; Spalte 2, 

Zeilen 5 bis 21; Spalte 5, Zeilen 13 bis 32. Ferner 1st 

dieser Fernschalter mit einein von Hand betatigbaren 

Schaiter (28) versehen, mittels dessen der besagten 

Empfarigs- und Steuerelektronik Spannungsimpulse zum Em-

oder Ausschalten der Schaltstrècke zugefuhrt werden können 

- siehe Spalte 4, Zeilen 28 bis 31, sowie Spalte 3, 

Zeilen 12 bis 25. 

Zwar erfolgt dort die Einfuhrung der Spannungsimpulse 

nicht über dasselbe Anschlul3elexnent, sondern über 

getrennte Signaleingange (94, 102). Diese MaBnahme bringt 

aber den Vorteil mit sich, daB sie das Risiko einer Fehi-

steuerung stark reduziert. Wenn das genannte Risiko nicht 

besteht, insbesondere wenn man ohne weiteres feststellen 

kann, ob die gewàhlte Schaltstrecke em- oder ausge-

schaltet 1st, dann 1st es uberflussig, die Spannungs- 

impulse über getrennte AnschluBelemente zuzuführen. 

AuBerdein weil3 der Fachmann, daB es Kippschaltungen gibt, 

denen Kippsignale über nur einen Eingang zugefUhrt werden 

kdnnen, sowie daB, solange unterschiedliche Aufgaben mit- 

02127 	 . . 
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einander nicht unvereinbar sind, die Möglichkeit iuuner 
besteht, elektronische Schaltungen derart anzupassen, daB 
sie sämtliche genannte Aufgaben erfüllen können. 

Ausgehend von dent Stand der Technik, der durch den 
Schalter J/N der Firma Merlin-Gerin dargesteilt 1st, würde 
der Fachinann sotnit ohne erfinderisches Zutun zu einer 
Ausgestaltung des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1 
gelangen. Dabei wurde die Zuführung der Kippsignale über 
nur ein Anschlul3elenient keinen unerwartet vorteilhaften 
Effekt hervorrufen, so dal3 man in der genannten Ausge-
staltung des patentierten Gegenstandes keine erfinderische 
Tätigkeit zu erblicken vermag. 

	

3.2 	Es liegt, wie man der Entgegenhaltung (D2) entnimnntt, für 
den Fachmann nahe, eine Empfangs- und Steuerelektronik so 
zu entwerfen, daB sie sowohi auf Kippsignale als auch auf 
Haltesignale reagiert. Es bedarf deshaib keiner 
erfinderischen Tatigkeit urn den Fernschalter J/N der Firma 
Merlin-Gerin so umnzubauen, daB er nach Art eines üblichen 
Relais die Schaltstrecke auch schlie8t, solange ein ihmn 
über ein entsprechendes AnschluBeleinent zugeführtes Halte-
signal anhiegt. Schlie8lich sieht man auch noch, daB kein 
unerwartet vorteilhafter Effekt herbeigeführt wird, wenn 
dazu auch die Moglichkeit besteht, den Fernschalter 
mnittels Spannungsimpulse zu steuern. 

	

3.3 	Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht soniit 
nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. 

	

3.4 	Die imii Anspruch 1 gemnãB Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin 
aufgenommnenen zusãtzlichen Merkmale lassen ebenfalls 
nichts erkennen, was auf eine etwaige erfinderische Tätig-
keit hinweisen kännte. 

Es ist nämnlich eine Selbstverstãndlichkeit, zur Zuführung 
eines Spannungsimpulses einen mnonostabilen Taster, bzw. 
zur Zuführung eines Haltesignals einen bistabilen Schalter 

02127 	
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zu benutzen. Darüber hinaus ist es aus Sicherheitsgründen 

üblich, Elektrogerãte von der Phase zu isolieren, wenn sie 

auBer Betrieb sind. Somit liegt es dein Fachmann nahe, den 

Taster (23) und den Schalter (24) an der Phase liegen zu 

lassen. Es ist auch üblich, einen Schalter mit einem 

Gehäuse für den Reiheneinbau auszustatten und es steht im 
Belieben des Fachmanns, die Codierschalter (2, 3) und den 

Steuerschalter (4) auf die Gehãuseoberseite anzuordnen, 

wenn die besagte Oberseite für den Benutzer leicht zugäng-

lich ist. 

SchlieBlich entnimmt man den wãhrend der mündlichen Ver-

handlung vorgelegten Dokumenten nicht, daB die im Streit-

patent zahlmäBig nicht definierte Frequenz der Fernsteuer-

signale unbedingt un Bereich von 30 kHz bis einigen 

hundert kHz liegen inuB, und auch nicht, weshaib dieses 

Merkmal aus irgend einer erfinderischen Tätigkeit beruhen 

solite. 

Da dabei auch kein unerwartet vorteilhafter Effekt herbei-

gefuhrt wird, 1st deshaib im Gegenstand des Anspruchs 1 

gemàB Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin keine 

erfinderische Tätigkeit zu erblicken. 

4. 	Sowohi der erteilte Patentanspruch 1 als auch Anspruch 1 

geinäB Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin sind daher 

mangels erfinderischer Tätigkeit ihrer Gegenstände nicht 

gewährbar. 
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Entscheidungsforinel 
	 I 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Die Geschàftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 Eskil Persson 
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